
Einebnung von Gräbern auf dem Friedhof in Steinbach 

 

 

 
Nach Ablauf der Ruhefristen von 30 Jahren werden auf dem städtischen Friedhof 

in Steinbach folgende Gräber zur Einebnung aufgerufen: 

 

 

Tiefengrab: 
 

1.  SCHWINDLING, Nikolaus       1907  -  1981 

     SCHWINDLING geb. Schu, Maria   1911  -  1996 

 

 

Erwachsenen-Einzelgräber: 
 

1.  SCHUG geb. Holz, Regina     1908  -  1996 

2.  KOCH, Marita                                              1955  -  1996 

3.  SCHMIDT, Rudolf                                             1939  -  1996 

4.  LINNENBACH geb. Brill, Maria    1915  -  1996 

5.  KIRSCH geb. Ohlmann, Maria    1908  -  1996 

6.  BARTH, Maria       1906  -  1996 

7.  SCHWEITZER, Margaretha                             1930  -  1996 

8.  KREUZ, Alfred                                     1920  -  1996 

 

 
 

Die Einebnung der Gräber erfolgt nach dem 29.07.2026. 

 

 

 
Diese Frist gilt auch für die Einebnung der Gräber, für die die Angehörigen 

den Antrag auf vorzeitige Einebnung gestellt haben. 

 

 

 
Sofern bis zu dem genannten Zeitpunkt Grabschmuck, Einfassungen und 

Denkmäler nicht durch die Angehörigen entfernt werden, geschieht dies durch 

den Bauhof der Städtischen Betriebe Lebach. 

 

 

 



 

66822 Lebach, 29.05.2026 

 

 

 
 

Klauspeter Brill 

 Bürgermeister 

 

 


